
  

Gericht verhindert Rechtsbruch von Rot-Grün!   

Verein katholischer deutscher Lehrerinnen begrüßt Urteil 
des OVG Münster zur „Gemeinschaftsschule“ 

 

Essen, 10. Juni 2011. Das Oberverwaltungsgericht in Münster hat 

entschieden: Für den angeblichen „Schulversuch 

Gemeinschaftsschule“ gibt es keine Rechtsgrundlage. Damit wurde 

eine Entscheidung der Vorinstanz bestätigt. Der Verein katholischer 

deutscher Lehrerinnen (VkdL) begrüßt ausdrücklich das OVG-Urteil, 

mit dem die Gemeinschaftsschule in Finnentrop gestoppt ist und die 

regionalen Haupt- und Realschulen bestehen bleiben. Eine neue 

Schulform bedarf der Änderung des Schulgesetzes und der Änderung 

der nordrhein-westfälischen Landesverfassung. 

„Es zeugt schon von einem pervertierten Rechtsverständnis, wenn die 

Schulministerin trotz des eindeutigen Richterspruchs an der 

Umsetzung ihrer Pläne festhalten will und die anderen 

antragstellenden Kommunen zum Rechtsbruch auffordert“, so die 

VkdL-Bundesvorsitzende Roswitha Fischer. Die Richter bestätigten 

nun die bereits vom VkdL mehrfach geäußerte Feststellung, dass es 

sich bei der Gemeinschaftsschule nicht um einen „Schulversuch“ 

handelt, sondern um Einführung einer neuen Schulform, die einer 

gesetzlichen Grundlage entbehrt. 

Der VkdL hofft, dass die Kommunen ihre unreflektierte Euphorie für die 

Umstrukturierung des bewährten Schulsystems überdenken und der 

Gemeinschaftsschule eine Absage erteilen.  

Die demografische Entwicklung kann mit dem gegliederten 

Schulwesen besser aufgefangen werden. Anonyme Lernfabriken 

sind nicht  zukunftsfähig!   

 

V.i.S.d.P.: Roswitha Fischer, Verein katholischer deutscher Lehrerinnen e.V., Berufsverband für katholische Pädagoginnen aller Bildungsbereiche

Der Verein katholischer deutscher Lehrerinnen e.V. (VkdL) ist ein 
unabhängiger Berufsverband für katholische Frauen aus allen 
Bildungsbereichen. Er ist bundesweit organisiert und vertritt eine 
Pädagogik und Schulorganisation, die sich am christlichen 
Menschenbild orientiert. 


